
Information über die Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen 
und Inklusionsbetrieben1 

 
 
Sofern das Angebot einer anerkannten Werkstätte für behinderte Menschen oder einer anerkann-
ten Blindenwerkstätte oder diesen Einrichtungen vergleichbare Einrichtungen (nachfolgend be-
vorzugte Bieter) ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines insofern 
nicht bevorzugten Bieters ist, so wird dem bevorzugten Bieter der Zuschlag erteilt.  
 
Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote wird der von den bevorzugten Bietern 
angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % berücksichtigt.  
 
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der angebotenen 
Lieferungen zu einem wesentlichen Teil durch die bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn die Wertschöpfung durch ihre Beschäftigten mehr als 10 % des Nettowerts 
der zugekauften Waren beträgt. 

 
 
Nachweis der Eigenschaft als bevorzugter Bieter 

Der Bieter muss seine Eigenschaft als bevorzugter Bieter durch einen der folgenden Nachweise 
belegen: 
 

a) Vorlage der von der Bundesagentur für Arbeit ausgesprochenen Anerkennung als 
Werkstatt für behinderte Menschen gemäß § 225 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch, 
 

b) Vorlage der von der zuständigen Ordnungsbehörde ausgesprochenen Anerkennung als 
staatlich anerkannte Blindenwerkstatt nach § 5 Blindenwarenvertriebsgesetz vom 9. 
April 1965 (BGBl. I S. 311), das durch Art. 30 des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl. I S. 246) aufgehoben worden ist. Blindenwerkstätten, die am 13. September 2007 
staatlich anerkannt waren, genießen gemäß § 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
bei der Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand Bestandsschutz, 
 

c) für Inklusionsbetriebe nach § 215 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch: Vorlage der 
Anerkennung als Inklusionsbetrieb in der Regel durch den ersten Förderbescheid des 
Integrationsamtes und einer schriftlichen Bestätigung des Integrationsamtes, die zum 
Zeitpunkt der Vorlage im Verfahren nicht älter als ein Jahr alt sein darf, 
 

d) bei ausländischen Bietern: Vorlage einer Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes der Einrichtung, aus der die 
Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen oder Blindenwerkstatt oder 
Inklusionsbetrieb hervorgeht. Sofern eine solche Bescheinigung im betreffenden Land 
nicht ausgestellt wird, kann der Nachweis durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt 
werden, die eine vertretungsberechtigte Person der betreffenden Einrichtung vor einer be-
fugten Behörde des betreffenden Staates abgibt. In den Staaten, in denen es eine derarti-
ge eidesstattliche Erklärung nicht gibt, kann diese durch eine feierliche Erklärung ersetzt 
werden. Die zuständige Behörde oder der Notar stellen eine Bescheinigung über die 
Echtheit der eidesstattlichen oder feierlichen Erklärung aus. 
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